
S a t z u n g

der Gemeinde Huje
über die Erhebung einer Hundesteuer

Autgrund des $ 4 der Gemeindeordnung für Schlesr,vig-Holstein vom 23.07.1996 (GVOBl.
Schl.-Holst. S. 529) in der zurzeit gült igen Fassung, und nach $ l0 Abs. 4 in Verbindung mit
$ 9 Abs. 2 Nr. I des schleswig-holsteinischen Gesetzes zum Schutze personenbezogener
Infbrmationen (Landesdatenschutzgesetz - LDSG) vom 30.10.1991 (GVOBl. Schl.-Holst.
S .555 ) ,de r$$  1 ,2 ,3 ,5und  lSdesKommuna labgabengese tzes fü rdasLandSch lesu , i g -
Holstein vom 22.07 .1996 (GVOBI. Schl.-Holst. S. 564) in der zurzeit gült igen Fassung r.vird
nach Beschlussfassung dr"rrch die Gemeindevertretung vom 08.09.2005 folgende Satzung
erlassen:

$ l
Gegenstand der Hundesteuer

Gegenstand der Steuer ist das Halten von Hunden im Gemeindegebiet.

$ 2
Steuerpfl icht

(1) Steuerpfl ichtiger ist, lver einen Hund im eigenen Interesse oder im Interesse seines
Haushaltsangehörigen in seinen Haushalt oder Wirtschatisbetrieb aufgenommen hat
(Halter des Hundes).

(2) Als Hundehalter gilt auch, wer einen Hund in Pflege oder Verwahrung genommen hat
oder auf Probe oder zum Anlernen hält, r,venn er nicht nachweisen kann, dass der
Hund in einer anderen Gemeinde der Bundesrenublik bereits versteuert ll'ird oder r on
der Steuer befreit ist.

(3) Halten mehrere Personen gemeinsam einen oder mehrere Hunde, so sind sie
Gesamtschuldner.

(4) Ein zugelaufener Hund gilt als aufgenommen, wenn er nicht innerhalb von zwei
Wochen beim Ordnungsamt des Amtes ltzehoe-Land gemeldet und bei einer von
diesem bestimmten Stel le abgegeben wird.

$ 3
Entstehung und Ende der  Steuerpf l icht

( l  ) Die Ster-rerpfl icht entsteht mit dem Kalendermonat, in dem ein I{und in einen Har-rshalt
oder Wirtschaftsbetrieb aufgenommen wird, frühestens mit dem Kalendermonat, in
dem er drei Monate alt rvird.

(2) Die Steuerpfl icht tr i t t  in jedem Fall ein, wenn die Pflege. Verwahrung oder die
Haltung auf Probe oder zum Anlernen den Zeitraum von einem Monat überschreitet.
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(3) Die Steuerpflicht endet mit dem Kalendermonat, in dem der Hund veräußert oder sonst
abgeschafft wird, abhanden kommt oder eingeht.

(a) Bei Wohnortwechsel eines Hundehalters endet die Steuerpflicht mit Ablauf des
Kalendermonats, in dem der Wegzug f?illt; sie beginnt mit dem auf den Zuzug
folgenden Kalendermonat.

(5) Wer einen versteuerten Hund oder anstelle eines abgeschafften, abhanden
gekommenen oder eingegangenen versteuerten Hundes einen neuen Hund erwirbt.
wird dafür mit dem auf den Erwerb folsenden Kalendermonat steuerpflichtis.

$ 4
Steuermaßstab und Steuersatz

(l) Die Steuer beträgt jährl ich
a) für den 1. Hund 40,00 Euro
b) für den 2. Hund 50,00 Euro
c) für jeden weiteren Hund 60,00 Euro
d) fiir den 1. geftihrlichen Hund 320.00 Euro
e) für den 2. gef?ihrlichen Hund 400,00 Euro
f) fiir jeden weiteren geftihrlichen Hund 480,00 Euro

(2) Als gefährlich gelten insbesondere die in dem geltenden Gefährhundegesetz in
Verbindung mit dem Hundeverbringungs- und einfuhrbeschränkungsgesetz in der
derzeit gültigen Fassung genannten Hunde.

Geftihrliche Hunde sind solche Hunde,
a) die eine über das natürliche Maß hinausgehende Kampfbereitschaft, Angrifislust.

Schärfe oder eine in ihrer Wirkung vergleichbare, Mensch oder Tier geftihrdende
Eigenschaft , insbesondere Be ißkratl und fel-rl ende B iss lösun-e be sitzen.

b) die einen lv{enschen gebissen haben, sofern dies nicht zur Verteidigr-rng anlässlich
strafbaren Handlung geschah,

c) die außerhalb des befriedeten Besitztums dcr Hundehalterin oder des Hundehalters
wiederholt in Gefahr drohender Weise Menschen angesprungen haben oder ein
anderes Verhalten gezeigt haben, das Menschen ängstigt,

d) die ein anderes Tier durch Biss geschädigt haben, ohne selbst ange-eriffen u'orden
zu sein. oder die einen anderen Hr"rnd trotz dessen erkennbarer artüblicher
Unterwerfungsgestik gebissen haben oder

e) die durch ihr Verhalten gezeigt haben, dass sie unkontrol l iert Wild, Vieh, oder
andere Tiere hetzen oder reißen.

(3) Hunde. für die Steuerbefreiung nach $ 7 gervährt wird, rverden bei der Berechnung der
Anzahl der Hunde nicht berticksichtigt;
[Iunde. für die eine Steuerermäßigung nach $ 5 gewährt wird, werden mitgezählt
und gelten als erste Flunde.
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(4) Für die in Absatz 2 genannten Hunde wird abweichend von den $$ 5-7 eine
Steuerermäßigung oder eine Steuerbefreiung nicht gewährt bzw. eine Zwingersteuer
nicht erhoben.
Die allgemeinen Voraussetzungen für die Steuerermäßigung und Steuerbefreiung nach
$ 8 sind nicht anzuwenden.

$ s
Steuerermäßigung

(l) Die Steuer ist auf Antrag des Steuerpfl ichtigen auf die Hälf ie des Steuersatzes nach
$ 4 (Abs. a-c) zu ermäßigen für das Halten von
a) Hunden, die zur Bewachung von Gebäuden, welche von dem nächsten bewohnten

Gebäude mehr als 300 m entfernt liegen, erforderlich sind;
b) Hunden, die zur Bewachung von Binnenschiffen benötigt werden:
c) Hunden, die von zugelassenen Unternehmen des Ber,vachungsgewerbes oder

von berufsmäßigen Einzelwächtern bei Ausübung des Wachdienstes benötigt
rverden;

d) abgerichteten Hunden, die von Artisten und berufsmäßigen Schaustellern für die
Berufsarbe it benöti gt r.r'erden ;

e) Hunden. die als Melde-, Sanitäts-, Schutz-, Fährten- oder Rettungshunde
verrvendet r,r'erden und eine Prtifung vor anerkannten Leistungsrichtern abgelegt
haben. Das mit dem Antrag vorzulegende Prüfungszeugnis darf nicht älter als
2 Jahre seinl

t) Ja-qdgebrauchshunden, die eine Jagdeignungsprtifung abgelegt haben und jagdlich
r,'erwendet rverden.

(2) Personen, dic gewerbsmäßig mit Hunden handeln und dieses Gewerbe angemeldet
haben. haben zw'ei Hunde mit den Ster"rersätzen für den ersten r:nd zweiten Hund zu
versteuern. Für lveitere Hunde, die weniger als sechs Monate im Besitz sind. ist eine
Steuer nicht zu entrichten.

$ 6
Zw'ingersteuer

(1) Von Hundezüchtern, die mindestens z'uvei rassereine Hunde der gleichen Rasse,
darunter eine Hündin im zuchtftihigen Alter, zu Zuchtz*vecken halten. ,'vird die Steuer
auf Antrag in der Form einer Zwingersteuer erhoben, wenn der Zr,vinger und die
Zuchttiere in ein von einer anerkannten Hundezuchtvereinigung gefiihrtes Zucht- r-rnd
Stammbuch eingetragen sind.

(2) Die Zwingersteuer beträgt für jeden Hund, der zu Zuchtzrvecken gehalten wird, die
Hälfte der Steuer nach $ 4 Abs. I (a-c), jedoch nicht mehr als die Steuer tür einen
ersten und zweiten Hund. Das Halten selbstgezogener Hunde ist steuerfrei, solange sie
sich im Zw'inser befirnden und nicht älter als sechs Monate sind.
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$ 7
Steuerbefreiung

Steuerfrei sind Personen, die sich nicht länger als zrvei Monate in der Gemeinde authalten,
frir die Hunde. die sie bei ihrer Ankunft besitzen und nachweislich in einer anderen
Gemeinde der Bundesrepublik versteuert werden oder von der Steuer befreit sind.

Steuerbefreiung ist auf Antrag zu gewähren für das Halten von

l. Diensthunden staatl icher und kommunaler Dienststel len und Einrichtungen, deren
Unterhaltskosten überlviegend aus öffentlichen lv{itteln bestritten'urerdenl

2. Gebrauchshunden von Forstbeamten, im Privatfbrstdienst angestellten Personen. von
bestätigten Jagdaufsehern und von Feldschutzkräften in der 1ür den Forst-, Jagd- oder
Ireldschutz erforderlichen Anzahl;

3. Herdengebrauchshunden in der erforderlichen Anzahl;
4. Sanitäts- oder Rettungshunden, die von anerkannten Sanitäts- oder

Zivilschutzeinheiten gehalten werden;
5. I{unden, die von wissenschaft l ichen Insti tuten ausschließlich zu wissenschaft l ichen

Zwecken gehalten werden;
6. Hunden, die in Anstalten von Tierschutz- oder ähnlichen Vereinen vorübergehend

untergebracht sind und nicht auf der Straße gelassen'uverden;
7. Blindenflihrhunden;
8. Hunden, die zum Schutze und zur Hilfe blinder. tauber oder hilfloser Personen

unentbehrlich sind; die Steuerbefreiung kann von der Vorlage eines amtsärztlichen
Zeugnisses abhängig gemacht werden.

$ 8
Allgemeine Voraussetzungen für die Steuerermäßigung

und die Steuerbefreiung

( I ) Steuerermäßigung und Steuerbefreiung wird nur gewährt, wenn
a) die Hunde für den angegebenen Verrvendungszweck hinlänglich geeignet sind,

der Halter des Hundes in den letzen fünf Jahren nicht wegen Tierqr.rälerei bestraft
ist,

b) für die Hunde geeignete, den Erfordernissen des Tierschutzes entsprechende
Unterkr.rnftsräume vorhanden sind.

c) in den Fällen des $ 5 Abs.2, $ 6 und $7 Ziffer 6 ordnungsgemäße Bticher t iber den
Bestand, den Erwerb und die Veräußerung der Hunde geführt und auf Verlan-een
vorgelegt werden.

(2) Der Antrag auf Steuerbefreiung oder Steuerermäßigung ist spätestens z'uvei Wochen
vor Beginn des Monats, in dem die Steuervergi.instigung lvirksam rverden soli.
schriftlich bei der Gemeinde zu stellen. Bei verspätetem Antrag wird die Steuer tür
den nach Eingang des Antrags beginnenden Kalendermonat auch dann nach den
Steuersätzen des $ 4 erhoben, wenn die Voraussetzungen ftir die beantragte
Steuervergünstigungvorl iegen. 
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(3) Über die Steuerbefreiung oder Steuerermäßigung wird eine Bescheinigung
ausgestellt. Diese gilt nur für die Halter, für die sie beantragt und bewilligt worden ist.

(4) Fallen die Voraussetzungen für eine Steuerbefreiung oder Steuerermäßigung weg. so
ist dies innerhalb von zwei Wochen nach dem Wesfall der Gemeinde schriftlich
anzuzeigen.

$ e
Anzeige- und lVleldepfl ichten

(l) Wer einen Hund anschafft oder mit einem Hund zuzieht, hat ihn binnen l4 Tage bei
der Gemeinde anzumelden. Neugeborene Hunde gelten mit Ablauf des dritten Monats
nach der Geburt als angeschaffl. Die Anmeldefrist beginnt im Fall des $ 3 Abs. 2 nach
Ablauf eines Monats. Bei der Anmelduns ist die Hunderasse anzuseben.

(2) Der bisherige Halter eines Hundes hat den Hund innerhalb von l4 Tagen abzumelden.
Im Falle der Veräußerung des Hundes sind bei der Abmeldung Name und Anschrift
des neuen Hundehalters anzuseben.

(3) Die Gemeinde gibt keine Hundesteuermarken aus.

(4) Grundstückseigenti.imer, Haushaltsvorstände und deren Stellvertreter sind verpflichtet,
den Beauftragten der Gemeinde über die auf dem Grundstück, im Haushalt oder
Betrieb gehaltenen Hunde und deren Halter wahrheitsgemäß Auskunft zu erteilen
(S I I  KAG Schl.-Holst. in Verbindung mit $ 93 AO). Zur wahrheitsgemäßen
Auskunftserteih.rng ist auch der Hundehalter verpfl ichtet.

(5) \\'er im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Satzung geftihrliche Hunde im Sinne des

$ 4 Abs. 2 hält. ist r,'erpflichtet dies unverzüglich bei der Gemeinde anzugeben.

$ 1 0
Steuerjahr, Festsetzung und Fäll igkeit der Steuer

(1) Die Steuer rvird f ür ein Kalenderjahr oder - wenn die Steuerpflicht erst r'vährend des
Kalenderjahres beginnt - für den Rest des Kalenderjahres festgesetzt.

(2)  Die Steuer  wi rd in  v ier te l jähr l ichen Tei lbet rägen zum 15.02. ,15.05. ,  15.08.  und
i5.11. jeden Jahres täl l ig. Auf Wunsch rvird die Ster,rer als Jahresbetrag zum 01.07.
jeden Jahres ft i l l ig.
Entsteht die Steuerpfl icht irr Laufe eines Kalendermonats, so ist die vol le Steuer
für diesen Kalenderrnonat frühestens zu dem in Satz I genannten Zeitpunkt zu
entrichten.
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$ l l
Verarbeitung personenbezogener Daten

(l) Zur Ermittlung der Steuerpflichtigen und zur Feststellung der Steuern im Rahmen der
Veranlagung nach dieser Satzung ist die Erhebung folgender Daten gem. $ 10 Abs.4
in Verbindung mit $ 9 Abs. 2 Nr. I Landesdatenschutzgesetz (LDSG) in der Fassung
vom 30.10.1991 (GVOBI.  Schl . -Hols t .  S.555)  aus den beim Kämmereiamt des Amtes
Itzehoe-Land gefiihrten, grundstücksbezogenen Dateien, aus Meldedateien des
Einwohnermeldeamtes des Amtes Itzehoe-Land und den vom Tierschutzverein Itzehoe
und Kreis Steinburg e.V. geführten Büchern über Bestand, Erwerb und Veräußerung
der untergebrachten Hunde, sowie durch Übermittlung von
Hundesteuerkontrollmitteilungen von anderen Behörden gemäß $ l3 LDSG, zulässig:

Namen und Anschrift der bisherigen, derzeitigen und künftigen Hundehalter
sowie Halter und Anzahl der gehaltenen Hunde.

(2) Sorveit zur Veranlagung zu Ste uern aus dieser Satzung im Einzelfall erforderlich,
dürlbn auch weitere, in den o. g. Datenquellen vorhandene, personenbezogene Daten
erhoben werden
Die Daten dürfen auf Grundlaqe von Angaben der Steuerpflichtigen und von nach dem
Absatz I anfallenden Daten ein Verzeichnis der Steuerpflichtigen mit den fl.ir die
Steuererhebung nach dieser Satzung erforderlichen Daten tühren und diese Daten zum
Zr,vecke der Steuererhebung nach dieser Satzung verwenden und rveiterv'erarbeiten.
Die Speicherung und Verrvendung der Daten auf Datenträgern der jeu'eiligen EDV-
Anlage des Amtes Itzehoe-Land ist zulässig.

s 1 2
Ordnungsrv id r igkeiten

Ordnungsrvidrig im Sinne des $ l8 Ans. 2 Nr. 2 des Kommunalabgabengesetzes des
Landes Schleswig-Holstein handelt, wer vorsätzl ich oder fahrlässig

a) als Hundehalter entgegen s\ 9 Abs. I einen Hund nicht oder nicht rechtzeitig
anmeldet:

b) als Hundehalter entgegen $ 9 Abs.
c) als Hundehalter entgegen $ 9 Abs.

abmeldet:

I die Rasse nicht oder unrichtig angibt;
2 einen Hund nicht oder nicht rechtzeit ie

d) als Grundstückseigentümer, Har-rshaltsvorstand oder deren Stellvertreter sow'ie
als Flundehalter entgegen $ 9 Abs. 4 und Abs. 5 nicht wahrheitsgemäß
Auskunf t  er te i l t ;

e) als Hundehalter entgegen $ 8 Abs. 4 den Wegfal l  der Voraussetzungen für eine
Steuerermäßigung oder Steuerbefreiung nicht oder nicht rechtzeitig anzeigt.
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s 1 3
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 0l .01 .2006 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Hundesteuersatzung vom

08.10.2001 außer Kraft.

H u j e , d e n  / i ? . / /  7 o d - {
/  / ,  a

[ t  t rh  k  /c isc]  c t ' -

Gemeinde Huje
Die Bürsermeisterin


